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2. Wohnungsgeld ( zuſchuß )

Z. Zt. werden 120 v. H. in folgender Höhe bezahlt :

Ortsklaſſe 1 1 IIH V VIVII

Sonderklaſſe 2520 [ 2016 [ 1584 1152 864] 636 [402

Ortsklaſſe & 2160 [ 1728 [ 1368 1008732 534] 348

7 B 1800 1440 1080 792 606[ 444 288

5 1368 [ 1080864 648 474] 348216

1 D 1008 792 648 474 348 258 [156

3. Kinderzuſchläge bis zum 21. Lebensjahr ⸗240 Mark

4. Vergütung für außerplanmäßige Beamte ( Zivilanwärter )

Beamte der im 1. und 2. [ im 3. und 4. im 5.

Beſ⸗Gr .
Vergütungsdienſtjahr

12 und 11 1250 1330 1400

10 und 9 1300 1400 1500

8 und 7 b 1650 1770 1880

7a , 6 und 5 1950 208⁰ 22²⁰0

1 2350 2500 265⁵0

3 b 3800 4000 425⁵0

3 a 3500 3700 3950

2 4800 4250 4500

Außerplanm . Lehrer , d. VSch . , die nach dem 1. Okk. 1927
in Dienſt getreten ſind ,
fangsgruppe von 4b, wo

bleiben , diejenigen ,
rücken im Grundgel

ſteigen mit dem 6. Dienſtjahr in die An⸗
ſie bis zur 1. planm . Verwendung ver⸗

die vor dem 1. Okt . 1927 im Dienſt ſtanden ,
halt auf .
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Ruhegehalte .

1. Für Normalpenſionäre nach Vollendung des 10.

Dienſtjahres 35 ) , ſteigend bis zum vollendeten 25. Dienſtjahr
jährlich um 2, dann um 1 “ bis zum Höchſtſatz von 80 , ( aus
Grundgehalt und Orkszuſchlag nach O. Kl . B) .

2. Wegen unverſchuldeter Dienſtunfähigkeit
vor dem 10. Dienſtjahr kann ein widerrufliches Ruhegehalt ge⸗
währt werden ( Planmäßige bis zu 357 , Außerplanmäßige bis zu
40 9) der letzten Bezüge ) .

Berechnung : Prozenkſätze aus Grundgehalt und Ortszu⸗
ſchlag ; Zulagen in voller Höhe .

3. Für Beamte im einſtweiligen Ruheſtand : Bei
25 Oienſtjahren 80 5 , bei weniger Kürzung fürs Jahr um 2 bis

zum Windeſtſatz von 50 5) . ( Bei unverſchuldeter Dienſtbeſchädi⸗
gung 100 7 - 6655 der letzten Bezüge . )

4. Für Beamte , die vor dem 1. Oktober 1927 in den

endgültigen Ruheſtand getreken : Berechnung nach der

Beſoldungsordnung von 1920 .

a) Für Altpenſionäre ( vor 1. April 1920 penſionierl )
nach der Endſtufe ihrer Eingangsgruppe ( Oberlehrer der Städte⸗

ordnungsſtädte nach Gr . 9, Oberlehrer und erſte Lehrer auf dem
Lande nach 8, Klaſſenlehrer nach 7 von 1920 ) .

b) Für Zwangspenſionäre ( penſioniert zwiſchen dem
2. Wai 1919 und 31. März 1920 wegen Erreichung des 65. Lebens⸗

jahres ) wenn mindeſtens 25 planmäßige Dienſtjahre , davon vor⸗

ausſichtlich 10 in letzter Stellung ) alle nach Gruppe 9 von 1920 .

5. Zuſchläge : 8 , wenn neues Ruhegehalt weniger be⸗

trägt als das vom 31. März 1920 , ſonſt 4 “ ( Frauenzuſchlag zu⸗
gerechneh .

6. Frauenzuſchläge bleiben für die Altpenſionäre ,
Kinderzuſchläge für alle in voller Höhe beſtehen .

7. Sterbegeld : Hinterbliebene aktiver Beamter volles

Gehalt , zuruhegeſetzter Beamter volle Ruheſtandsbezüge für drei
Monate .

8. Witwengeld : 60 ) des Gehalts , den der Beamte am

Todeskage im dauernden Ruheſtand bezogen hat oder hätte .

9. Waiſengeld : Halbwaiſe /8 , Vollwaiſe des Witwen⸗

geldes . Witwen⸗ und Waiſengeld dürfen zuſammen das

Ruhegehalt nicht überſteigen .
10. Erhöhung : bei Todesfall infolge Dienſtbeſchädigung

Erhöhung des Witwen - und Waiſengeldes bis zu 80 des letzten
Einkommens .
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